
Aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 09. Mai 2023 wird 

folgend berichtet und die gefassten Beschlüsse bekannt gegeben: 

 

Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse  

Aus der nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 04. April 2023 ist nichts bekannt zu 

geben.  

 

Breitbandausbau 

Baubeginn des Breitbandausbaus im Rahmen des Förderprogramms „weiße Flecken“ in 

Schachen zur Reitanlage ab dem 15.05.2023. 

 

Erschließung Fischerstraße 

Der Straßenbelag ist eingebracht und die Abnahme der Maßnahme erfolgt Ende Mai. Nach 

der Verkehrsschau kann die Straße frei gegeben werden. 

 

Bauantrag zum Anbau einer landwirtschaftlichen Lagerhalle auf Flst. 442/1, Marsweilerstr. 

88 

Der Bauherr hat 2009 einen Bauantrag zum Bau einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle 

auf dem Flst. 442/1 gestellt. Mit dem jetzt eingereichten Baugesuch soll die Maschinenhalle 

erweitert werden. Die Nutzung der alten Halle bleibt bestehen. Der geplante Anbau soll als 

Getreide-, Heu-, Stroh- und Maschinenlager dienen.  

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB zum 

vorliegenden Bauantrag wird erteilt 

 

Bauantrag zum Einbau einer Wohnung ins Untergeschoss eines bestehenden 

Zweifamilienwohnhauses und Abgrabung für einen Lichthof an der Südseite des 

Wohngebäudes auf Flst. 205/8, Eschenstr. 16 

2005 wurde auf dem Grundstück Eschenstraße 16 ein Zweifamilienhaus mit Doppelgarage und 

Stellplätzen genehmigt.  Einer Befreiung wurde damals bereits für die Überschreitung der 

Baugrenze in Richtung Süden und der Überschreitung der Grundflächenzahl zugestimmt. Der 

Bauherr möchte nun im Untergeschoss des Gebäudes eine dritte Wohnung einbauen. Um die 

Räume besser belichten zu können, soll auf der Südseite ein Lichthof entstehen. Das 

Bauvorhaben wird nach § 30 Abs. 1 BauGB beurteilt, da es im rechtsgültigen Bebauungsplan 

„Mittlere Breite, Erweiterung, 1.Änderung“ liegt. Da das geplante Bauvorhaben in einigen 

Punkten nicht den Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht, sind folgende Befreiungen 

nach § 31 Abs. 2 BauGB erforderlich. 



Der Gemeinderat fasst den Beschluss: Das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag und 

den erforderlichen Befreiungen wird nicht erteilt, da durch die geplanten Baumaßnahmen die 

GRZ in einem Maße überschritten wird, die die Grundzüge der Planung berühren, so dass die 

Abweichung städtebaulich nicht mehr vertretbar und mit den nachbarlichen Interessen nicht 

vereinbar ist. Gleiches gilt für den Einbau der dritten Wohnung.  

 

Sanierung Klosterwiesenschule, Hauptgebäude: Vergabe der Klempnerarbeiten, Fenster 

und Sicherheitstechnik 

Das Hauptgebäude der Klosterwiesenschule wird durch eine Vollsanierung mit Aufstockung 

umgebaut. Das Bestandsgebäude ist bereits entkernt. Im kompletten Gebäude wurden die 

neuen Mauerwerkswände erstellt und die Tragkonstruktion der Decken verstärkt. Die beiden 

Treppenhäuser sind weitgehendst fertig gestellt. Die Rampe Richtung Aula, die erforderlich 

ist, damit die Räume im Untergeschoss auch barrierefrei zugänglich sind, wird im Moment 

gebaut. Aufgrund der Höhe der Bauleistungen von ca. 6.000.000 € netto, müssen die 

Bauleistungen europaweit ausgeschrieben werden. Lediglich Gewerke im Umfang von 20% 

aus der Bauleistungssumme dürfen national ausgeschrieben werden. Die Gewerke 

Klempnerarbeiten, Fenster und Sicherheitstechnik wurden europaweit ausgeschrieben. Die 

Veröffentlichung der Ausschreibungen über das Vergabeportal des Landratsamtes und im 

Staatsanzeiger fand am 12.03.2023 statt. Die Angebotseröffnung war am 17.04.2023. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: 

1. Die Ausschreibung für die Klempnerarbeiten wird gemäß VOB/A § 17 Ziffer 2 aufgehoben 

und es wird ein Verhandlungsverfahren eingeleitet. Parallel wird geprüft, ob ein nationales 

Verfahren eingeleitet und beschränkt ausgeschrieben werden kann.  

2. Der Auftrag für das Gewerk Holz-Aluminium-Fenster wird an die Firma Fenstertechnik 

Weinfurtner GmbH aus Rieden zum Auftragswert von 421.960,91 Euro brutto vergeben.  

3. Der Auftrag für die Sicherheitstechnik wird an die Firma Sepp Schlegel Sicherheitstechnik 

aus Ravensburg zum Auftragswert von 145.994,21 Euro brutto vergeben.  

 

Einführung der digitalen Vormerkung für die Betreuung eines Kindes in einer 

Kindertagesstätte über das Modul des Programmes KiTa-Data-Webhouse (KDW) 

Bisher gab es kein Programm für eine digitale Vormerkung. Es wurden händisch von jedem 

Träger Tabellen erstellt. Die Anmeldungen erfolgten bei zwei Trägern über die Gemeinde 

Baindt. Die Anmeldungen beim Waldorf-Kindergarten erfolgten über die Leitung. Eine 

Anmeldung war generell für ein Kindergartenjahr möglich. Eine digitale Vormerkung über das 

Programm KiTa-Data-Webhouse ist für die Bedarfsplanung aller Kindergartenplätze hilfreich. 

Durch das Programm bekommt die Gemeinde in der Funktion als Gewähreisterin einen 

Überblick über die Vormerkungen der Kinder für eine Betreuungsplatz in allen fünf 

Kindertagesstätten innerhalb der Gemeinde. Da hier auch Vormerkungen ab Geburt 

vorgenommen werden können, ist diese Bedarfsplanung auch eine vorausschauende Planung 

für die Folgejahre. Die Vormerkungen werden zentral verwaltet. 



Der Gemeinderat fasst den Beschluss: Der Gemeinderat stimmt der Einführung der digitalen 

Vormerkung über das Modul des Programmes KiTa-Data-Webhouse (KDW) für die 

Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Baindt zu. 

 

Vergabekriterien, Umbuchungskriterien und Vergabekriterien für Ganztagesplätze in den 

örtlichen Kindertagesstätten 

Die bisherigen Vergabekriterien aus dem Jahr 2016 erfüllen nicht mehr die gesetzlichen 

Vorgaben des Kreisjugendamtes. Im Kindergarten Sonne, Mond und Sterne und im 

Kindergarten St. Martin konnten die Eltern viermal im Jahr die Betreuungsmodule wechseln. 

Im Kindergarten Waldorf monatlich. Für die Vergabe von Ganztagesplätzen gab es bisher keine 

Kriterien. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: 

1. Der Gemeinderat stimmt der Änderung der Vergabekriterien für einen 

Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte in Baindt zu.  

2.  Der Gemeinderat stimmt der Einführung von Umbuchungsterminen für einen 

Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte in Baindt zu. 

3. Der Gemeinderat stimmt zu, die Vergabekriterien eines Betreuungsplatzes auch bei 

der Vergabe von Ganztagesplätzen in einer Kindertagesstätte anzuwenden. 

 

Module für die Betreuung eines Kindes in einer Kindertagesstätte der Gemeinde Baindt 

Die Gemeinde Baindt wird durch das Jugendamt Ravensburg, als örtlicher Jugendhilfeträger, 

in die Pflicht genommen, Rechtsansprüche für Betreuungsplätze für Kinder der Gemeinde 

Baindt zu sichern, Nachfrage und Angebot aufeinander abzustimmen und darüber hinaus eine 

transparente und nachvollziehbare Kindergartenbedarfsplanung zu erstellen. Die aktuelle 

gesamtgesellschaftliche Lage stellt den frühkindlichen Bereich vor große Veränderungen und 

Herausforderungen. Durch die herkömmliche Fluktuation der Fachkräfte, einen höheren 

Personalbedarf bedingt durch den Ausbau von Kapazitäten und stärkeren Jahrgängen, 

herrscht ein großer Fachkräftemangel. Auch in Baindt ist die Fachkräftekrise längst 

angekommen. Daraus resultierten Reduzierungen der Öffnungszeiten in vier von fünf 

Kindertagesstätten. Dies stellte wiederum die Sorgeberechtigten vor Herausforderungen. In 

Baindt war die Modullandschaft bislang geprägt durch eine große Vielfalt unterschiedlicher 

Module. Die 94 unterschiedlichen Modulvarianten führten dazu, dass sich wenig nachgefragte 

Randzeiten mit gleichzeitig hoher Personalvorhaltung ergaben. Weiterhin ist durch die 

Vielzahl der unterschiedlichen Module für die Sorgeberechtigten keine Vergleichbarkeit oder 

Transparenz der Module bei den unter-schiedlichen Trägern vorhanden. In der Regel konnten 

die Erziehungsberechtigten nur mit Unterstützung der Erzieherinnen ein für die Familie 

geeignetes Modul heraus filtern.  



Mit einer Moduloptimierung soll eine Optimierung der Gesamtöffnungszeiten in den 

einzelnen Häusern, eine Reduzierung der Module, eine Vergleichbarkeit der Module der 

unterschiedlichen Träger, eine vereinfachte Übersicht der Möglichkeiten der Betreuung eines 

Kindes, ein verbesserter Personaleinsatz durch zeitlich kalkulierbare Module und deren 

Auslastung, bedarfsgerechte Betreuungszeiten mit dem zur Verfügung stehendenden 

pädagogischen Personal und eine effiziente Dienstplangestaltung des pädagogischen 

Personals erreicht werden. Aufgrund der veränderten Module ist eine Gebührenanpassung 

notwendig.  

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt den Modulvorschlägen ab dem 01.09.2023 zu. 

Der Gemeinderat nimmt die Gebührenhöhe für die Module ab 01.09.2023 nach jetziger 

Grundlage zur Kenntnis. Die turnusgemäß anstehende Gebührenfestsetzung wird in der 

Gemeinderatssitzung am 04. Juli 2023 gemäß der Empfehlung des Städte- und 

Gemeindestages beschlossen.  

 

Wahl der Jugendschöffen und Schöffen für die Geschäftsjahre 2024 – 2028 - Aufstellung der 

Vorschlagslisten durch die Gemeinden 

Mit Schreiben vom 07. März bzw. 20. März 2023 hat das Landgericht Ravensburg der 

Gemeinde Baindt mitgeteilt, dass fünf Schöffen in die Vorschlagsliste aufzunehmen sind. Bis 

spätestens zum 23. Juni 2023 hat die Gemeinde die Vorschlagsliste aufzustellen. Die 

Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer 

Stellung angemessen berücksichtigen. Zuständig für die Aufstellung der Vorschlagslisten bei 

den Gemeinden ist der Gemeinderat. Die Details hierzu sind in der gemeinsamen 

Verwaltungsvorschrift über die Verbreitung und Die Durchführung der Wahl geregelt (VwV 

Schöffen). Die vom Gemeinderat beschlossene Vorschlagsliste ist eine Woche für alle zur 

Einsicht auszulegen. Die Auslegung ist bis spätestens 14. Juli 2024 abzuschließen. Gegen die 

Vorschlagsliste kann Einspruch erhoben werden, mit der Begründung, dass in die 

Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 32 GVG nicht aufgenommen werden 

durften. Im Gegensatz zu der Vorschlagsliste für die Schöffen, muss die Vorschlagsliste für 

Jugendschöffen von der Gemeinde bis zum 15. Mai 2023 aufgestellt werden. Ebenso besteht 

keine Pflicht die Vorschlagsliste vom Gemeinderat beschließen zu lassen. Dennoch weist das 

Landratsamt Ravensburg darauf hin, dass ihnen der Leumund in der Gemeinde wichtig ist und 

daher sich der Gemeinderat mit den vorgeschlagenen Personen befassen sollte. Eine 

Vorauswahl ist wiederum nicht notwendig. In die Vorschlagsliste der Jugendschöffen sollten 

zwei weibliche und zwei männliche Personen aufgenommen werden. 

Der Gemeinderat fasst den Beschluss: 

1. Einer Abstimmung über die Vorschlagsliste als Ganzes wird zugestimmt.  



2. Der Aufnahme der vorgeschlagenen Personen in die Vorschlagsliste der Gemeinde Baindt 

für die Wahl der Schöffen wird zugestimmt. 

3. Der Aufnahme der vorgeschlagenen Personen in die Vorschlagsliste der Gemeinde Baindt 

für die Wahl der Jugendschöffen wird zugestimmt. 

  


